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Vorentwurf zum Bebauungsplan "Hochwaldblick", Gemeinde Oybin 
 
Anlagen:  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit diesem Schreiben erhalten Sie die Stellungnahme des Sächsischen Lan-
desamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) als Träger öffent-
licher Belange.  
 
Wir weisen darauf hin, dass im LfULG nur die Belange  
 

- Fluglärm 
- Anlagensicherheit / Störfallvorsorge 
- natürliche Radioaktivität 
- Fischartenschutz und Fischerei und 
- Geologie 
 

Gegenstand der Prüfung sind. Die Prüfung weiterer Belange ist auf Grund feh-
lender Zuständigkeit nicht möglich. 
 
Wir haben die Prüfung und Einschätzung u.a. auf der Grundlage des Inhalts 
der unter den Gliederungspunkten 2.1 und 3.1 aufgeführten Unterlagen vor-
genommen. 
 
1  Zusammenfassendes Prüfergebnis 
 
Aus Sicht des LfULG stehen dem Vorhaben als solchem keine Bedenken ent-
gegen. 
 
Im Rahmen weiterer Planungen zur Bebauung bestehen jedoch Anforderun-
gen zum Radonschutz, die zu beachten sind. Zur Begründung und zu weiteren 
Hinweisen der natürlichen Radioaktivität siehe Gliederungspunkt 2.   
 
Wir empfehlen außerdem, im Rahmen der weiteren Planbearbeitung die in 
Punkt 3 folgenden geologischen Hinweise zu berücksichtigen. 
 
Die Belange des Fluglärms, der Anlagensicherheit / Störfallvorsorge sowie 
des Fischartenschutzes bzw. der Fischerei sind nicht berührt. 

 

   

SÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT UND GEOLOGIE 
Pillnitzer Platz 3 | 01326 Dresden  Ihr/-e Ansprechpartner/-in 

Eva Enderle 

 per Email  
siewert@architektin-mueldener.de 
info@architektin-mueldener.de 
 
Katrin Müldener 
Freie Architektin und Stadtplanerin 
Damaschkestraße 12 
02763 Zittau 

  

Durchwahl 

Telefon +49 351 2612-2101 

Telefax +49 351 2612-2099 

 

Eva.Enderle@ 

smekul.sachsen.de 

 

Ihr Zeichen 

Mü/Sie 

http://www.lfulg.sachsen.de/
http://www.lfulg.sachsen.de


 

 

Seite 2 von 6 

2  Natürliche Radioaktivität 
2.1  Unterlagen 
 
[1] Kataster für Natürliche Radioaktivität in Sachsen, basierend auf Kenntnissen über 

den Altbergbau, Uranerzbergbau der Wismut und Ergebnissen aus dem Projekt 
„Radiologische Erfassung, Untersuchung und Bewertung bergbaulicher Altlas-
ten“ (Altlastenkataster) des Bundesamtes für Strahlenschutz. 

[2] Gesetz zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung (Strah-
lenschutzgesetz - StrlSchG) vom 27. Juni 2017 (BGBl. I S. 1966), das zuletzt 
durch die Bekanntmachung vom 3. Januar 2022 (BGBl. I S. 15) geändert worden 
ist. 

[3] Verordnung zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung 
(Strahlenschutzverordnung - StrlSchV) vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 2034, 
2036), die zuletzt durch Artikel 1 der dritten Verordnung zur Änderung der Strah-
lenschutzverordnung vom 8. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4645) geändert worden 
ist. 

[4] Allgemeinverfügung zur Festlegung von Gebieten zum Schutz vor Radon-222 in 
Innenräumen nach § 121 Absatz 1 Satz 1 des Strahlenschutzgesetzes vom 19. 
November 2020 (SächsABl. S. 1362). 

 

2.2  Prüfergebnis 
 
Das Plangebiet befindet sich … 
 

- in keiner radioaktiven Verdachtsfläche und gegenwärtig [1] liegen uns auch keine 
Anhaltspunkte über radiologisch relevante Hinterlassenschaften vor, 

- außerhalb eines festgelegten Radonvorsorgegebietes [4] und nach unseren Er-
kenntnissen in einer als unauffällig bezüglich der zu erwartenden durchschnittli-
chen Radonaktivitätskonzentration in der Bodenluft charakterisierten geologi-
schen Einheit. 

 
Zum vorliegenden Vorhaben bestehen derzeit keine Bedenken. Jedoch sind im Rahmen 
weiterer Planungen zur Bebauung die nachfolgenden Anforderungen zum Radonschutz 
zu beachten. 
 
2.3  Anforderungen zum Radonschutz 
 
Das Strahlenschutzgesetz (§§ 121 - 132 StrlSchG) [2] und die novellierte Strahlenschutz-
verordnung (§§ 153 - 158 StrlSchV) [3] regeln die Anforderungen an den Schutz vor 
Radon. Dabei wurde ein Referenzwert von 300 Bq/m³ (Becquerel pro Kubikmeter Luft) 
für die über das Jahr gemittelte Radon-222-Aktivitätskonzentration in der Luft in Aufent-
haltsräumen und an Arbeitsplätzen in Innenräumen festgeschrieben.  
 
Wer ein Gebäude mit Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen errichtet, hat grundsätzlich 
geeignete Maßnahmen zu treffen, um den Zutritt von Radon aus dem Baugrund zu ver-
hindern oder erheblich zu erschweren. Diese Pflicht gilt als erfüllt, wenn die nach den 
allgemein anerkannten Regeln der Technik erforderlichen Maßnahmen zum Feuchte-
schutz eingehalten werden. 
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Wer im Rahmen baulicher Veränderung eines Gebäudes mit Aufenthaltsräumen oder 
Arbeitsplätzen Maßnahmen durchführt, die zu einer erheblichen Verminderung der Luft-
wechselrate führen, soll die Durchführung von Maßnahmen zum Schutz vor Radon in 
Betracht ziehen, soweit diese Maßnahmen erforderlich und zumutbar sind. 
 
Mit Inkrafttreten am 31.12.2020 wurden per Allgemeinverfügung [4] Gebiete nach § 121 
Abs. 1 Satz 1 Strahlenschutzgesetz [2] festgelegt. Für diese sogenannten Radonvorsor-
gegebiete wird erwartet, dass die über das Jahr gemittelte Radon-222-Aktivitätskonzent-
ration in der Luft in einer beträchtlichen Zahl von Gebäuden mit Aufenthaltsräumen oder 
Arbeitsplätzen den Referenzwert von 300 Bq/m³ überschreitet. In diesen Gebieten sind 
besondere Anforderungen an den Schutz vor Radon zu erfüllen. Die Allgemeinverfügung 
sowie alle weiterführenden Informationen sind unter www.radon.sachsen.de nachzule-
sen. 

 
Aber auch außerhalb der festgelegten Radonvorsorgegebiete kann nicht mit Sicherheit 
ausgeschlossen werden, dass auf Grund lokaler Gegebenheiten und der Eigenschaften 
des Gebäudes hinsichtlich eines Radonzutrittes dennoch erhöhte Werte der Radonakti-
vitätskonzentration in der Raumluft auftreten können. Daher empfehlen wir generell dem 
vorsorgenden Schutz vor Radon besondere Aufmerksamkeit zu widmen. 
 
2.4  Allgemeine Hinweise zum Radonschutz 
 
In der Broschüre „Radonschutzmaßnahmen - Planungshilfe für Neu- und Bestandsbau-
ten“ (https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/26126) sind die Möglichkeiten zum Ra-
donschutz praxisnah erläutert. Diese Broschüre können Sie kostenlos herunterladen. 
 
Bei Fragen zu Radonvorkommen, Radonwirkung und Radonschutz wenden Sie sich bitte 
an die Radonberatungsstelle des Freistaates Sachsen: 
 

Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft - Radonberatungsstelle: 

 Dresdner Straße 183, 09131 Chemnitz 

 Telefon:  (0371) 46124-221 
Telefax:  (0371) 46124-299 
E-Mail:  radonberatung@smekul.sachsen.de 
Internet:  www.smul.sachsen.de/bful 

https://www.bful.sachsen.de/radonberatungsstelle.html 
Beratung werktags per Telefon oder E-Mail; zusätzlich besteht die Möglichkeit 
einer Vereinbarung individueller persönlicher Beratungstermine. 

 
 
3  Geologie 
3.1 Unterlagen 
 
[1] Schreiben Katrin Müldener Freie Architektin und Stadtplanerin vom 06.07.2023; Un-

sere Zeichen Mü/Sie 
[2] mit [1] überreichte digitale Unterlagen: 

Gemeinde Oybin Bebauungsplan "Hochwaldblick" für das Gebiet südlich der Kamm-
straße im Bereich des ehemaligen Beherbergungsbetriebes "Zum Hochwaldblick", 

http://www.radon.sachsen.de/
https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/26126
mailto:radonberatung@smekul.sachsen.de
http://www.smul.sachsen.de/bful
https://www.bful.sachsen.de/radonberatungsstelle.html
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Vorentwurf Planfassung 28.04.2023 bestehend aus der Teil A Planzeichnung und 
der Begründung 

[3] Geodatenarchiv des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und 
Geologie (LfULG): Landesdatenbank geologischer Aufschlüsse, Gutachten, Be-
richte, 3D-Untergrundmodelle, geologische Karten (Geologische Karte der eiszeitlich 

bedeckten Gebiete von Sachsen 1 : 50 000 Blatt 2770 Zittau) 
[4] DWA-A138: Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Nieder-

schlagswasser. Arbeitsblatt, Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser, 
und Abfall e.V., April 2005 

[5] Sächsisches Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetz (SächsKrWBodSchG), § 
15 (Geowissenschaftliche Landesaufnahme) vom 22. Februar 2019 (SächsGVBl. 
2019 Nr. 4, S. 187 Fsn-Nr.: 662-5), Fassung gültig ab 22. März 2019 

[6] Gesetz zur staatlichen geologischen Landesaufnahme sowie zur Übermittlung, Si-
cherung und öffentlichen Bereitstellung geologischer Daten und zur Zurverfügungs-
tellung geologischer Daten zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben (Geologiedatenge-
setz – GeolDG) vom 19.06.2020 (Bundesgesetzblatt 2020 Teil I Nr. 30, ausgegeben 
zu Bonn am 29.06.2020); gültig ab 30.06.2020 

 
3.2 Prüfergebnis 
 
Aus geologischer Sicht bestehen keine Bedenken gegen den vorgelegten Vorentwurf 
des Bebauungsplanes [2]. 
Wir empfehlen im Rahmen der weiteren Planbearbeitung die nachfolgenden Hinweise 
zu berücksichtigen. 
 
3.3 Hinweise 
3.3.1 Geologisch-hydrogeologische Situation 
 
Im Plangebiet steht gemäß der Geologischen Karte [3] bereits oberflächennah (ca. 1 – 2 
m unter der Geländeoberkante) das Festgestein an. Es handelt sich um Quadersand-
stein Kt (Mesozoikum – Oberkreide – Turon). Das Festgestein ist allgemein von einer 
quartären Lockergesteinsdecke und der Bodenbildung überlagert. Der hangende Be-
reich des Festgesteins ist oftmals zu einer lockergesteinsartigen Zersatzzone verwittert. 
Im Festgestein zirkuliert Grundwasser gebunden an offene Klüfte und Störungszonen (= 
Kluftgrundwasserleiter). Das Grundwasserdargebot unterliegt allgemein jahreszeitlichen 
und witterungsbedingten Schwankungen.  
Aufgrund seiner Nutzungsgeschichte ist das Untersuchungsgebiet stark anthropogen 
überprägt worden (z. B. inhomogene Auffüllungen mit wechselnder Mächtigkeit, Zusam-
mensetzung und Tragfähigkeit, ober- und unterirdische Baukörper; siehe auch Ausfüh-
rungen im Punkt 2.7.1 Geschichtliche Entwicklung und Punkt 2.7.2 Vorhandene Bauliche 
Anlagen der Begründung in [2] 
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3.3.2 Vorhandene Geodaten 
 
In Auswertung der Landesdatenbank geologischer Aufschlüsse des LfULG [3] liegen nur 
südlich des Plangebietes geologische Punktinformationen vor (u. a. Bohrprofile, Schich-
tenverzeichnisse, Grundwasserinformationen = Grundwassermessstelle Lückendorf 
5E/77, Messstellennummer: 51546016). Sofern ihrerseits Interesse an den Daten be-
steht, können diese unter https://www.geologie.sachsen.de/ recherchiert werden bzw. 
kann eine entsprechende Anfrage an bohrarchiv.lfulg@smekul.sachsen.de gerichtet 
werden.  
Darüber hinaus stehen Geologische Karten https://www.geologie.sachsen.de/ sowie 
weitere Geodaten https://geoportal.sachsen.de/ unter den angegebenen Internetverbin-
dungen zur Verfügung. 
 
3.3.3 Hydrogeologie 
 
Das Plangebiet befindet sich im Vorranggebiet Wasserversorgung Wt54 des Entwurfes 
der 2. Gesamtfortschreibung des Regionalplanes. Zukünftige Nutzungen (z. B. Erd-
wärme, Brauchwasser, Versickerung) sind mit dem Vorrang des Ressourcenschutzes 
Grundwasser abzuwägen. Außerdem sind die fachlichen Anforderungen gemäß DWA-A 
138 [4] zu beachten. Da aktuell keine standortkonkreten Erkundungsergebnisse zur si-
cheren Nachweisführung zum Ausschluss schädlicher Bodenveränderungen, der Versi-
ckerungsfähigkeit und zur Einhaltung des Mindestabstandes zum mittleren höchsten 
Grundwasserstand vorgelegt wurden, kann die geplante Niederschlagsversickerung 
fachlich nicht belastbar beurteilt werden. Da die Schadlosigkeit der geplanten Versicke-
rungsmaßnahmen gegenüber dem Grundwasser und Dritten nachzuweisen ist, sind 
standortkonkrete, fachlich belastbare sowie nachvollziehbare Erkundungsergebnisse 
zwingend im B-Planverfahren vorzulegen. 
 
3.3.4 Baugrunduntersuchungen / hydrogeologische Untersuchungen 
 
Für geplante Baumaßnahmen wird zur näheren Quantifizierung der örtlichen Baugrund-
verhältnisse prinzipiell die Durchführung standortkonkreter und auf die Bauaufgabe aus-
gerichtete Baugrunduntersuchungen gemäß DIN 4020 / DIN EN 1997-2 empfohlen.  
Werden im Rahmen der weiteren Planung Untersuchungen mit geologischem Belang (z. 
B. Baugrundgutachten, Hydrogeologisches Gutachten hinsichtlich der Versickerungsfä-
higkeit der Böden) durchgeführt, bitten wir die Gemeinde Oybin uns die Ergebnisse ge-
mäß § 15 (Geowissenschaftliche Landesaufnahme) des Sächsischen Kreislaufwirt-
schafts- und Bodenschutzgesetzes (SächsKrWBodSchG) [5] zur Verfügung zu stellen. 
 

3.3.5 Anzeige und Übergabe der Ergebnisse geologischer Untersuchungen 

Geologische Untersuchungen (wie z. B. Sondierungs- und Erkundungsbohrungen) sowie 
die dazu gehörigen Nachweisdaten sind spätestens zwei Wochen vor Beginn dem LfULG 
als zuständige Behörde in Sachsen anzuzeigen (§ 8 Geologiedatengesetz – GeolDG 
[6]). Spätestens drei Monate nach dem Abschluss der geologischen Untersuchung sind 
die dabei gewonnenen Fachdaten (Messdaten, Bohrprofile, Laboranalysen, Pumpversu-
che etc.) zu übermitteln. Wenn seitens des LfULG Bewertungsdaten (Einschätzungen, 
Schlussfolgerungen, Gutachten) angefordert wurden, sind diese spätestens sechs Mo-
nate nach dem Abschluss der geologischen Untersuchung an die zuständige Behörde in 
Sachsen (LfULG) zu übermitteln (§ 9, 10 GeolDG). 

https://www.geologie.sachsen.de/
mailto:bohrarchiv.lfulg@smekul.sachsen.de
https://www.geologie.sachsen.de/
https://geoportal.sachsen.de/
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Informationen zur Anzeige sowie zur Erfassung und Auswertung von Daten geologischer 
Bohrungen sind unter der URL www.geologie.sachsen.de unter dem Link "Bohranzeige" 
verfügbar. Eine Bohranzeige kann über das Portal "ELBA.Sax" elektronisch erfolgen 
(https://antragsmanagement.sachsen.de/ams/elba). 
 
Wir bitten um Übernahme eines entsprechenden Hinweises in die Planungsunterlagen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Eva Enderle 
Sachbearbeiterin  
 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 
 
 
 

http://www.geologie.sachsen.de/
https://antragsmanagement.sachsen.de/ams/elba

